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Die Luftschutz-Teilübung in Thun vom 28. Februar 1936.
(Mitgeteilt von der Eidg. Luftschutzstelle, Bern)

Am 28. Februar wurde in Thun die erste
Luftschutz-Teilübung im grösseren Rahmen
durchgeführt. Es handelte sich hierbei nicht um eine
Vollübung, die gesamte lokale Organisation mit
ihren verschiedenen Trupps umfassend, sondern
lediglich um eine Teilübung zum speziellen
Studium des Alarms und der Verdunkelung.

Die im Auftrage der Eidg. Luftschutzkommission

von der Ortsleitung Thun organisierte und
durchgeführte Alarm- und Verdunkelungsübung
sollte als Grundlage dienen zur Aufstellung von
allgemein gültigen Richtlinien für die Erstellung
eines sich über die ganze Schweiz erstreckenden
Alarmnetzes für die Alarmierung der Zivilbevölkerung

bei Fliegergefahr und für die zu treffenden
Verdunkelungsmassnahmen.

Auf diesen Voraussetzungen war die ganze
Uebungsanlage aufgebaut. Einerseits mussten die
Verwendungsmöglichkeiten der in Thun
aufgestellten Alarmsirenen geprüft werden, d. h. deren
Reichweite bei den verschiedenen vorkommenden
lokalen Verhältnissen, sowie die Hörbarkeit der
Signale auf Strassen und Plätzen, in Häusern,
Betrieben, Schutzräumen usw. Andererseits musste
die Wirkung der getroffenen Verdunkelungsmassnahmen

kontrolliert werden, was hauptsächlich in
den Aufgabenkreis der Flieger fiel, deren Einsatz
für nächtliche Kontrollflüge über Thun während
der Verdunkelung vorgesehen war.

Der Nachmittag des 28. Februars war für die
Orientierung der eidgenössischen und militärischen

Instanzen, der Behörden sowie aller
interessierten Stellen der Luftschutzorganisationen und

des Schweiz. Luftschutzverbandes über Alarm-
und Verdunkelungsmassnahmen vorgesehen.

Die totale Verdunkelung (eine teilweise oder
reduzierte Verdunkelung kann infolge der Kleinheit

der Schweiz und der dadurch bedingten grossen

«Luftempfindlichkeit» gar nicht in Betracht
gezogen werden) war auf 19 Uhr festgesetzt. Von
diesem Zeitpunkt an sollte ein Kontrollflugzeug
während zirka 1% Stunden den Zustand der
Verdunkelung aus der Luft kontrollieren. Der eigentliche

Fliegeralarm wurde erst um 20.30 Uhr
gegeben, wonach durch eine Flugzeugstaffel der
nächtliche Bombenangriff auf das verdunkelte
Thun erfolgte. Die Bombeneinschläge waren durch
Petarden in verschiedenen Stadtteilen markiert.
Das Ende des Fliegeralarms erfolgte um 21 Uhr.

Nachmittags um 14 Uhr begannen bereits die
einleitenden Referate als allgemeine Orientierung
über Zweck und Ziel des Fliegeralarms und der
Verdunkelung. Anschliessend folgten die
Besichtigungen der Sirenenanlagen und verschiedener
Objekte, wie eidgenössische Betriebe, Gaswerk,
Privatindustrie, Spital usw., in welchen die
vorbereitenden Massnahmen für die Verdunkelung
bereits getroffen worden waren.

Zehn Sirenen waren derart über das ganze
Stadtgebiet verteilt und aufgestellt, dass die
Alarmsignale möglichst überall gut hörbar waren
und sogenannte «tote Zonen» vermieden wurden.
Zur Erforschung der Hörbarkeit der Sirenen wurden

zirka 30 Kontrollposten im ganzen Stadt-
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